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XA 29.09.2025 Kre Vorgezogener Kanalbau zum Anschluss der KITA

Gasleitung vorh.

Trinkwasserleitung vorh.

Schacht SW vorh.

Schacht RW vorh.

Schacht MW vorh.

Telekommunikationskabel Telekom/Unitymedia/Vodafone... vorh.

Stromleitung MSp vorh.

Stromleitung NSp vorh.

Straßenbeleuchtungskabel vorh.

Stromleitung HSp mit Schutzstreifen vorh.

Bestand Ver- und Entsorgungsleitungen

Signalkabel vorh.

Kanal SW vorh.

Kanal RW vorh.

Kanal MW vorh.
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Straßenablauf vorh.
Müllsammelplatz gepl.

Legende
Bestand

Straßenverkehrsflächen, Asphalt vorh.

Geh- und Radweg, Asphalt vorh.

Grünanlagen vorh.

Straßenkante vorh.
Flurstücksgrenze vorh.

02

Schacht MW gepl.
Planung Entsorgungsleitungen

Kanal MW gepl.

Planung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Baumerhalt

Trafofläche (potentieller Standort) gepl.

Hinweis:
Die Planung der Versorgungsleitungen steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus und wird nachgezogen.
Prüfung Reinigung Regenwasser vor Einleitung in Zisterne erforderlich. Denkbar wäre z. B. die Nutzung von
Straßenaläufen mit Reinigungsfunktion.

Schacht RW gepl.

Kanal RW gepl.

Zisterne gepl.

Revisionsschacht gepl.

Planhinweise
Alle Planangaben und -maße sind durch den "AN" vor Bauausführung eigenverantwortlich auf Vollständigkeit und
Richtigkeit rechnerisch und in der Örtlichkeit zu prüfen.

Für die Richtigkeit der Ausführung ist der Unternehmer allein verantwortlich.

Insbesondere die Angaben zu den vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen sind nachrichtlich auf Basis von
Bestandsunterlagen Dritter übernommen worden und dienen nur zu Planungszwecken. Alle Angaben zu den
vorhandenen Ver -und Entsorgungsleitungen sind vor Bauausführung eigenverantwortlich durch den "AN"
einzuholen und zu beachten.

Die dargestellten Leitungstrassen gelten vorbehaltlich der Ergebnisse der durch den "AN" im Rahmen der
Baumaßnahme durchzuführenden Suchschachtungen und der daraus ggf. resultierenden erforderlichen
Verlegung der Leitungstrasse.

Die Schachtsohle muss zwischen Ein- und Auslauf ein ausreichendes Gefälle aufweisen. Das erforderliche Gefälle
innerhalb des Schachtbauwerkes ist. i.d.R. durch einen Höhenunterschied von 1 cm zwischen Ein- und Auslauf
herzustellen und muss mindestens dem Gefälle der angebundenen Haltung entsprechen. Im Lageplan ist als
Schachtsohle i.d.R. die Sohlhöhe des Schachtes am Auslauf angegeben. Die Schachthöhen an Ein- und Auslauf
sind im Plan "Regelschächte" detailliert aufgeführt.

Baugrenze

Koordinatensystem
Lagebezugssystem: ETRS89 / UTM zone 32N ODER DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 2 ODER Bauherrenspezifisch

Höhenbezugssystem: DHHN2016 ODER Bauherrenspezifisch
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